
                                                                                                        Zossen, November 2008    

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst im Amt für Gesundheit und 
Verbraucherschutz/SG Gesundheit des Landkreises Teltow-Fläming 
 
Wer und Wo? 

4 Teams mit je  

einer Ärztin/einem Arzt und  

2 sozialmedizinischen Assistentinnen/Medizinischen Fachangestellten 

an den Standorten Luckenwalde, Jüterbog, Ludwigsfelde und Zossen 

eine Diplom- Psychologin  

zwei Diplom-Sozialpädagoginnen 

 

Gesetzliche Grundlagen 
Gesetz zur Neuregelung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und der 
Krankenhausplanung vom 23. 04. 2008 

 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienstverordnung  

 

Was? 
Untersuchungen aller Kinder vom 30. bis zum 42. Lebensmonat 
Schuleingangsuntersuchungen 
Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern, Früherkennung von Krankheiten 
und Behinderungen,   

Schulabgangsuntersuchungen einschließlich der Erstuntersuchung nach § 32 
Jugendarbeitsschutzgesetz 

Impfstatusüberprüfung, ggf. Ergänzung (Schließung von Impflücken) 

Betreuungscontrolling bei auffälligen Befunden 

 

Hinwirken auf eine erhöhte Teilnehmerrate an den Früherkennungsuntersuchungen 

Aufsuchende Hilfen   
KJGD ist die einzige Gesundheitsinstitution, die per Gesetz (auch ohne Auftrag des 
Patienten) aufsuchend tätig werden darf. 

Beratung zu Gesundheitsfragen von Kindern, Jugendlichen, Sorgeberechtigten, 
Lehrer/innen, Erzieher/innen, Träger von Kitas und Schulen 

Vernetzung und Kooperation 
Enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen der sozialen und pädagogischen Betreuung zur 
Prävention und Früherkennung von Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung 

Erstellung von Gutachten im Auftrag von Behörden und Ämtern 

Gesundheitsberichterstattung 
 
Kontakt 
über Frau Faltin  Tel.: 03371 608 3846 
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